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Beispiele von Gewässerentwicklungsplänen

Echaz Naturraum: Vorland der mittleren schwäbischen Alb, Mittlere Kuppenalb, Schönbuch
und Glemswald

Erlenbach Naturraum: Mittlerer Schwarzwald (Unterer Grundgebirgs-Schwarzwald / Breite Schwarz-
wald-Talsohlen)

Heidenwuhr Naturraum: Südlicher Hochflächenschwarzwald (Hotzenwald)/ Hochrheingebiet

Kaibach Naturraum: Mittleres Albvorland (Echaz-Albvorland, Echaz-Randbucht)

Kanzelbach Naturraum: Vorderer Odenwald / Südlicher Grundgebirgs-Odenwald

Körsch Naturraum: Filderebene (Keuper und Lias)

Lipbach Naturraum: Oberschwäbisches Hügelland/Bodenseebecken

Rench Naturraum: Nördliche Ortenauer Vorbergzone

Rinnbach Naturraum: Mittleres Oberrhein-Tiefland



© LfU Zusammenfassung 5

ZUSAMMENFASSUNG

In der Schriftenreihe „Oberirdische Gewässer,
Gewässerökologie“ werden von der Landesan-
stalt für Umweltschutz Baden-Württemberg Ar-
beitshilfen zur naturnahen Gewässerentwicklung
herausgegeben. Die Arbeitsmaterialien werden
gemeinsam mit Fachleuten aus der Praxis erar-
beitet. Sie richten sich an Behörden, Planer und
Betroffene gleichermaßen.
Die Gewässerentwicklung stellt gegenwärtig und
auch in Zukunft mit der europäischen Wasserrah-
menrichtlinie ein zentrales Aufgabenfeld der
Wasserwirtschaft in Baden-Württemberg dar. Da
die Gewässer die verbindenden Elemente der
Landschaften sind, ist die naturnahe Entwicklung
unserer ausgebauten Gewässer von großer Be-
deutung. Zu den klassischen Nutzungen hinzu-
gekommen ist der Erholungs- und Erlebniswert
für den Menschen, der an naturnahen Gewäs-
sern am größten ist. Auch er gehört zu den Zielen
der Gewässerentwicklung.
Ziel der Gewässerentwicklung ist die Erhaltung
und Entwicklung funktionsfähiger Fließgewässer-
Ökosysteme und eine nachhaltige Gewässerbe-
wirtschaftung. Dies gilt für die Gewässerstruktur
und das Abflussgeschehen ebenso wie für die
Lebensraumqualität für Pflanzen, Tiere und den
Menschen selbst. Die Ziele der Gewässerent-
wicklung werden nur erreicht, wenn der Schutz
der Gewässer vor Einträgen von Schad- und
Nährstoffen und vor hygienischer und thermi-
scher Belastung in ausreichendem Umfang er-
folgt. 

Der Leitfaden „Gewässerentwicklung in Baden-
Württemberg“ ist in vier Teilen konzipiert: Teil 1
des Leitfadens erschien 1999 als Einführung und
befasst sich mit den rechtlichen und fachlichen
Grundlagen, insbesondere mit den Zielen und
Umsetzungsmöglichkeiten einer naturnahen Ge-
wässerentwicklung, er wird zurzeit fortgeschrie-
ben. Teil 2 des Leitfadens erschien 1998 als ver-
waltungsinterne Loseblattsammlung, er be-
schreibt die Vorgehensweise bei der Erstellung
von Gewässerentwicklungskonzepten.
Der Teil 3 des Leitfadens wird als Arbeitsanlei-
tung zur Erstellung von Gewässerentwicklungs-
plänen vorgelegt und ist eine Richtschnur für die
längerfristige Koordination aller Maßnahmen zur
naturnahen Entwicklung. Der Leitfaden be-
schreibt die Vorgehensweise bei der Erstellung
eines Gewässerentwicklungsplans, gibt Hinweise
zur Umsetzung im Zusammenhang mit der Bau-
leitplanung einschließlich frühzeitiger aktiver Be-
teiligung der Öffentlichkeit und enthält eine Über-
sicht über die derzeitigen Fördermöglichkeiten.
Als Anlagen ist ein Muster-Ingenieur-Vertrag, eine
Checkliste für die Erstellung eines Leistungsver-
zeichnisses und eine Übersicht über Honorarer-
fahrungswerte aus Baden-Württemberg beige-
fügt, außerdem sind im Anhang ausführliche Bei-
spiele aus Gewässerentwicklungsplänen darge-
stellt. 
Im Teil 4 soll zu einem späteren Zeitpunkt der
Stand der Gewässerentwicklung in Baden –Würt-
temberg dokumentiert werden.
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1.1 Zielgruppe und Anwendungsbereich

Der vorliegende Leitfaden ist für 
� die Träger der Unterhaltungslast, das sind 

- die Gewässerdirektionen und Bereiche
für Gewässer I. Ordnung,

- die Städte und Kommunen für Gewässer
II. Ordnung und

� die Planungsbüros als Auftragnehmer zur Er-
stellung der Gewässerentwicklungspläne 
konzipiert.
Der Leitfaden soll eine Arbeitshilfe zur Erstellung
von Gewässerentwicklungsplänen für Fließge-
wässer in Baden-Württemberg sein.

1.2 Ziele und Bedeutung der 
Gewässerentwicklung

Fließgewässer und ihre Auen sind bedeutende
Lebensräume unserer Landschaft. Sie werden
aufgrund ihrer vernetzenden Eigenschaften zu
Recht als Lebensadern bezeichnet. Die hohe
ökologische Wertigkeit von Fließgewässern und
ihre vielfältigen Wechselbeziehungen mit der sie
umgebenden Landschaft sind jedoch durch ver-
schiedene, auch heute noch ständig zunehmen-
de Eingriffe und Nutzungen eingeschränkt. Die
sich intensivierende Landnutzung hat parallel mit
dem Ausbau und der Unterhaltung dazu geführt,
dass die natürlichen Auen fast vollständig ver-
schwunden sind. Ebenso ist ein Rückgang der
regional  unterschiedlichen Kulturlandschaften zu
verzeichnen. Naturnahe Kulturlandschaften be-
sitzen aufgrund des vielfältigeren Angebots an
unterschiedlichen Lebensräumen eine höhere
Artenvielfalt als Naturlandschaften. Auch deshalb
ist Gewässerentwicklung notwendig geworden.

Das Ziel der Gewässerentwicklung ist das Wiederherstellen naturnaher Gewässer als

funktionsfähige Fließgewässer-Ökosysteme mit den Teilzielen

� Naturnahe Regelung des Wasserhaushalts und des Abflussgeschehens

� Erhaltung bzw. Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen

�  Verbesserung der Lebensverhältnisse für Flora und Fauna im und am Gewässer

unter Beachtung der gesellschaftlichen Bedingungen und der zulässigen Nutzungen im

Sinne einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung.
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Gewässer haben für den Menschen seit jeher ei-
ne besondere Bedeutung. Für den heutigen
Menschen ist der Erholungs- und Erlebniswert,
welcher an naturnahen Gewässern am größten

ist, als weiterer Aspekt zu den klassischen Nut-
zungen hinzugekommen und gehört somit auch
zu den Zielen der Gewässerentwicklung.

Die biologische Gewässergüte hat sich in den
beiden letzten Jahrzehnten fortlaufend verbes-
sert. So ist der Anteil der Gewässer mit Gütedefi-
ziten (Güteklassen II-III bis IV) von 40,9 % (1981)
auf 23,8 % (1998) zurückgegangen (LfU 1998).
Dies ist überwiegend das Ergebnis der landes-
weit verbesserten Abwasserreinigung und Re-
genwasserbehandlung. Diese Anstrengungen
zum Schutz der Gewässer müssen fortgeführt
werden, da eine ausreichend gute Wasserbe-
schaffenheit die Voraussetzung für die weitere
Entwicklung des Lebensraums Fließgewässer

darstellt. Jedoch hat sich gezeigt, dass trotz Ver-
besserung der Gewässergüte die fließgewässer-
typischen Tier- und Pflanzenarten weiter im Rück-
gang sind. Die Gründe hierfür sind hauptsächlich
der mangelhafte strukturelle (morphologische)
Zustand der Gewässer, diffuse Stoffeinträge und
Gewässernutzungen (Abbildung 3). Dadurch er-
gibt sich die Notwendigkeit einer ganzheitlichen
Betrachtung eines Fließgewässers, d.h. das Ge-
wässer, einschließlich der Ufer- und Auenbereiche
ist als Lebensraum und Ökosystem zu berück-
sichtigen. 

Abbildungen 1 und 2 : Naturnahe, gut zugängliche Gewässer haben eine große Anziehungskraft auf
den Menschen (Fotos: Reich, Jehle).
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Ferner sind das ganze Einzugsgebiet als Stofflie-
ferant und die Wechselwirkungen zwischen dem
Gewässer und seinem Umfeld einzubeziehen.

Auch die zulässigen Nutzungsansprüche sind zu
beachten.

Für die Gewässer gilt es heute, die meist starken
Veränderungen der Gewässerstruktur zu erken-
nen. Die fließgewässertypischen Tier- und Pflan-
zenarten sind, abgesehen von einer Reduktion
auf ein für sie erträgliches Maß an Schad- und
Nährstoffeinträgen, auf naturraumtypische Bäche
und Flüsse angewiesen. Ziel ist die naturnahe
Gewässerentwicklung. Hierfür sind naturnahe
Gewässer zu erhalten, beeinträchtigte Gewässer
naturnah zu entwickeln, so dass eine ausrei-

chende Anzahl an ökologisch funktionsfähigen
Bächen und Flüssen in unserer Landschaft vor-
handen sind. Gewässerabschnitte, die sich auf-
grund der Eingriffe auch über längere Zeiträume
nicht naturnah entwickeln können (z.B. harter
Uferverbau, Querbauwerke), sind soweit möglich
durch geeignete Maßnahmen umzugestalten
(Rückbau, Ersatz durch ingenieurbiologische 
Sicherung).

Abbildung 3 : Nutzungen an Fließgewässern (vereinfacht).
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1.3 Gewässerentwicklung als 
Planungsinstrument

Dieses Vorgehen gilt auch für urbane Gewässer.
Allerdings sind in städtischen Bereichen die Nutz-
ungsansprüche differenzierter und meist höher.
Häufig sind dort dementsprechend auch Städte-
und landschaftsplanerische Ziele sowie Möglich-
keiten zur Erholung, Freizeitgestaltung und Aus-
übung von Sport zu berücksichtigen.

Mit dem Gewässerentwicklungsplan hat der
Unterhaltungslastträger eine fundierte Grund-
lage für die Arbeit am Gewässer. Der Gewässer-
entwicklungsplan gibt die Richtschnur vor,
was an einem Gewässer von der Unterhaltung
bis zur längerfristigen Entwicklung zu tun ist.
Dadurch können auch einzelne, kleinere Maß-
nahmen sinnvoll koordiniert werden, so dass
im Lauf der Jahre aus den einzelnen Teilen
wie bei einem Puzzle ein ganzes, neues Bild
entsteht.

Die Gewässerentwicklungsplanung ist ein Planungsinstrument um vorhandene Informa-

tionen zu sammeln, zu bündeln und die für die Gesamtbetrachtung des Gewässers feh-

lenden Informationen zu erarbeiten und abzustimmen.

Die Gewässerentwicklungsplanung zeigt alle notwendigen Maßnahmen auf, um die an-

gestrebten Ziele zu erreichen. Bei einer fachgerechten Planung werden alle das Fließ-

gewässerökosystem prägenden Faktoren berücksichtigt.

6.0524_LFU_005_032.qk4  19.06.2002  11:28 Uhr  Seite 9
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2.1 Gewässerentwicklungsplanung 
in Baden-Württemberg

Die Gewässerentwicklung stützt sich rechtlich
auf das Wasserhaushaltsgesetz und das Wasser-
gesetz Baden-Württemberg in dem z. B. in § 68a
Abs. 1 steht: „Der Träger der Unterhaltungs-
last ... hat ... die Aufgabe, bei nicht naturnah
ausgebauten Gewässern in einem angemes-
senen Zeitraum die Voraussetzungen für eine
naturnahe Entwicklung zu schaffen. Hierzu
sind Gewässerentwicklungspläne aufzustel-
len.“ Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind
im Leitfaden Teil 1, der zur Zeit fortgeschrieben
wird, in einem eigenen Kapitel abgehandelt.
Auch die europäische Wasserrahmenrichtlinie
(Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000) definiert
in Artikel 4 Umweltziele: „Die Mitgliedstaaten
schützen, verbessern und sanieren alle Ober-
flächenwasserkörper ... mit dem Ziel, spätes-
tens 15 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richt-
linie ... einen guten Zustand der Oberflächen-
gewässer zu erreichen.“

Ein Gewässerentwicklungsplan baut üblicherwei-
se auf einem Gewässerentwicklungskonzept auf.
Gewässerentwicklungskonzepte werden von den
Gewässerdirektionen für alle Gewässer mit ei-
nem Einzugsgebiet größer 20 km2 erstellt. Ist ak-
tuell noch kein GEK vorhanden, so sind im Rah-
men des Gewässerentwicklungsplans wichtige
Inhalte wie z.B. naturräumliche Grundlagen und
gewässerkundliche Daten aufzuarbeiten. Auf
Landesebene werden Zielvorstellungen der Ge-
wässerentwicklung formuliert. Landesübersichten
dienen als Grundlage für Programme und Rah-
menvorgaben der Politik und Verwaltung.

2.2 Aufgaben eines 
Gewässerentwicklungsplans

Die Hauptaufgabe des Gewässerentwicklungs-
plans ist es, unter Beachtung der Randbedin-
gungen (z.B. Infrastruktur, Hochwasser-
schutz), Entwicklungsziele und darauf auf-
bauende Maßnahmenvorschläge zu erarbei-
ten. Eine weitere wichtige Aufgabe des Plans ist
die Berücksichtigung und Integration übergeord-
neter Planungen bzw. Fachplanungen anderer
Disziplinen und die frühzeitige Abstimmung mit
allen Beteiligten. Insbesondere mit inhaltlich nah
verwandten Planwerken (z.B. Landschaftsplan)
sollte eine enge Abstimmung gesucht werden,
dies könnte besonders gut bei zeitlich paralleler
Erarbeitung gelingen. Deshalb sind von Beginn
an alle Behörden, Verbände und sonstige Institu-
tionen, die mit dem Schutz, der Pflege und Unter-
haltung des Gewässers beauftragt sind, in die
Planung einzubeziehen bzw. über die Planung zu
informieren.

Durch den Austausch mit Bürgern, Verbänden
und anderen Betroffenen (z.B. Fischerei) kann
der Planer neben der Erfassung des aktuellen
Datenstands auch zu Hintergrundwissen, Zu-
sammenhängen und Hinweisen (Geschichte,
Nutzungskonflikte etc.) über das Gewässer ge-
langen, die allein aus der Datenerhebung und
Geländeaufnahme nicht erfassbar sind.

2 AUFGABEN UND INHALTE EINES GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLANS
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2.3 Inhalt eines Gewässerent-
wicklungsplans

Bei der Aufstellung eines Gewässerentwick-
lungsplans sind mindestens folgende Punkte zu
berücksichtigen bzw. zu erheben:

Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme ist im Gewässerentwicklungsplan

der Ist-Zustand mit dem Leitbild (heutiger potenzieller natürlicher Gewässerzu-

stand, hpnG) zu vergleichen und eine Bewertung des Gewässerzustands durch-

zuführen. Unter Berücksichtigung der Randbedingungen leiten sich die Entwick-

lungsziele und daraus resultierend die notwendigen Maßnahmen zum Erreichen

der Ziele ab.

� Planungsrelevante Vorgaben

� Naturräumliche Daten

� Gewässerzustand

� Hydrologische und hydraulische Daten

� Historischer Gewässerverlauf und historische Gewässernutzungen

� Geländeaufnahme (heutige Situation)

� Vorhandene Gutachten und Planungen

� Gewässernutzungen, Wasserrechte, Bewilligungen und Erlaubnisse

� Leitbild

� Bewertung des Ist-Zustandes

� Entwicklungsziele

� Maßnahmen

� Priorisierung der Maßnahmen

I n h a l t  d e s  G e w ä s s e r e n t w i c k l u n g s p l a n s

6.0524_LFU_005_032.qk4  19.06.2002  11:28 Uhr  Seite 11
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Im Normalfall sind der momentane Gewässerzu-
stand (baulicher Zustand, Morphologie, Beson-
derheiten wie z.B. Müllablagerungen), die an-
grenzende Landnutzung sowie die vorhandenen

Biotoptypen durch eigene Kartierung zu erheben.
Alle anderen Punkte sollten aus dem vorhande-
nen Datenmaterial ohne vertiefende Untersu-
chungen zu klären sein.

Der Erläuterungsbericht enthält allgemeine An-
gaben zum Gewässer (Geologie, Hydrologie)
und zur Gewässerentwicklung. Ebenso stellt er
Methodik und Vorgehensweise des speziellen
Gewässerentwicklungsplans vor. Die Beschrei-
bung der einzelnen Gewässerabschnitte kann

z. B. auf der Grundlage einer Datenbank erfol-
gen. Standardisierte Datenblätter, mit Foto, er-
leichtern den Überblick. Der Planteil sollte auf je-
den Fall aus einem Bestandsplan, einer Bewer-
tung der einzelnen Abschnitte und aus einem
Maßnahmenplan bestehen.

� Erläuterungsbericht,

� Beschreibung der einzelnen Gewässerabschnitte und

� Planteil.

Ein Gewässerentwicklungsplan gliedert sich in:

6.0524_LFU_005_032.qk4  19.06.2002  11:28 Uhr  Seite 12
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3 ERSTELLUNG EINES GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLANS

Datenerhebung (siehe 3.3)

Ermitteln der planungsrelevanten Unterlagen

Bestandsaufnahme (siehe 3.4)

Aufnahme der Morphologie, der Biotoptypen und
der angrenzenden Nutzungen

Leitbild (siehe 3.6)

Vorbild-, Referenzgewässer (hpnG)

Bewertung (siehe 3.7)

Abweichung des aktuellen Zustands vom Leitbild

Entwicklungsziele (siehe 3.8)

Festlegung der realisierbaren Ziele

Maßnahmen (siehe 3.9)

Schrittweise Umsetzung zum Erreichen der Ziele

Abbildung 4 : Ablaufschema
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3.1 Festlegen des Planungsgebiets

Der Auftraggeber (Unterhaltspflichtiger) legt üb-
licherweise mit Beteiligung der Gewässerdirekti-
on/Bereich den zu untersuchenden Gewässerab-
schnitt fest und wird sich hierbei an den Grenzen
seiner Unterhaltungspflicht (z. B. Gemeindegren-
zen) orientieren. Im Gewässerentwicklungskon-
zept werden häufig Abschnitte vorgeschlagen, für
die ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt
werden sollte.

Wenn kein Gewässerentwicklungskonzept vor-
liegt, ist es, sowohl aus finanzieller als auch aus
ökologischer Sicht, sinnvoll, längere Abschnitte –
möglichst von der Quelle bis zur Mündung – zu
bearbeiten. In diesem Fall hat sich der Zusam-
menschluss mehrerer Unterhaltungslastträger für
die Beauftragung eines Gewässerentwicklungs-
plans bewährt.

Unter Umständen kann es ausreichend sein, ein-
zelne Abschnitte (wie Naturschutzgebiete, Wald-
strecken) weniger intensiv zu bearbeiten. Für
diese Abschnitte sollten zumindest die Grundla-
gen entsprechend den Inhalten des Gewässer-
entwicklungskonzepts aufgearbeitet werden.

In der Planung ist die gesamte Breite des Tal-
raums zu betrachten. Intensiv zu bearbeiten ist
außer dem Gewässerbett beidseitig der für die
Gewässerentwicklung notwendige Streifen als
potentieller Gewässerentwicklungsraum. Dieser
sollte je nach Größe, Typ und örtlichen Verhält-
nissen 20 – 100 Meter breit sein. 
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3.2 Angebot und Auftragsvergabe

In der Leistungsbeschreibung ist der Leistungs-
umfang und der geplante Zeitaufwand so detail-
liert wie möglich festzulegen. In Anlage 2 (Check-
liste Leistungsverzeichnis) sind als Hilfestellung
die wichtigsten Punkte eines Leistungsverzeich-
nisses zur Erstellung eines Gewässerentwick-
lungsplans dargestellt. Aufgrund der Vegetations-
erhebungen sollte zwischen Auftragsvergabe
und Abgabetermin ein Frühsommer liegen. Die
Preise pro Kilometer Gewässerentwicklungsplan
sind u.a. von der Gesamtplanungslänge abhän-
gig. Üblicherweise steigt der Preis/km je kürzer
die Planungsstrecke ist, da der Datenerhebungs-
aufwand teilweise unabhängig von der Planungs-
länge ist. In diesem Zusammenhang wurde eine

Umfrage über Honorare von bereits vergebenen
Gewässerentwicklungsplänen durchgeführt. Dem-
nach liegt die Preisspanne für Gewässerentwick-
lungspläne von 700 EUR/km bis zu 3.200 EUR/km.
Diese Spanne ergibt sich aus dem Detaillie-
rungsgrad, den Ansprüchen des Auftraggebers
und den individuellen Anforderungen des Gewäs-
sers. Die Auswertung der Umfrage und Vorschläge
zur Preisgestaltungen werden in Anlage 3 wieder-
gegeben.

Bei der Erstellung von Gewässerentwicklungs-
plänen wird für die einzelnen Leistungen üb-
licherweise folgender Zeit- und Arbeitsaufwand
kalkuliert (in % vom Gesamtaufwand):

3.3 Ermitteln der planungsrelevanten
Daten und Unterlagen

Die bereits vorhandenen Daten und Unterlagen
zu ermitteln, zu sichten, auf Plausibilität zu prü-
fen und die gewässerrelevanten Aussagen in den
Gewässerentwicklungsplan einzubauen, kann
sehr zeitaufwendig sein. Gleichzeitig ist dieser

Punkt ein zentraler Aspekt des Gewässerent-
wicklungsplans. Hierdurch bekommt der Unter-
haltungslastträger einen aktuellen Bestandsplan
und ein Werkzeug für die tägliche Arbeit (z. B.
Ausarbeitung von Stellungnahmen).

1. Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Planungsaufgabe

1 - 3

2. Ermitteln der Planungsgrundlagen und Sichten der vorhandenen Daten und
Unterlagen

15 - 22

3. Bestandsaufnahme im Gelände; Leitbild und Bewertung 20 - 25

4. Entwurf
Erarbeiten von Entwicklungszielen und Maßnahmen

30 - 40

5. Endgültige Planfassung 5 - 10
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Übergeordnete Planungen

� Regionalplan, Landschaftsrahmenplan,

� Flächennutzungsplan, Landschaftsplan

� Gewässerentwicklungskonzept1

� Einstufung nach Wasserrahmenrichtlinie

Schutzgebiete / Biotope

� Wasserschutzgebiete

� Überschwemmungsgebiete (Ausuferungsstrecken)

� Naturschutzgebiete / Landschaftsschutzgebiete / Naturdenkmale /

geschützte Grünbestände

� Besonders geschützte Biotope nach § 24a Naturschutzgesetz Baden-Württemberg

� Regional bedeutsame Biotope und regionaler Biotopverbund

� Natura 2000 (Biotope/Flächen der FFH-Richtlinie)

Naturräumliche Daten

� Angabe des Naturraums, evtl. Standorttyp

� Gewässertypologie

� Klima, Niederschlag

� Geologie, Boden, Geomorphologie

Historischer Gewässerverlauf und Gewässernutzung

Hierbei sind insbesondere historische Karten und Berichte heranzuziehen (z.B. Aus-

bauplanung, alte Flurkarten aus dem 19. Jhrd.), um einen früheren naturnahen

Gewässerverlauf und die kulturhistorische Landschaftsentwicklung ermitteln zu können.

                                                
1 Inhalte sind in den Gewässerentwicklungsplan zu übernehmen.

V o r h a n d e n e  D a t e n  u n d  U n t e r l a g e n  e r h e b e n :
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Dabei können aus folgenden Karten (Auswahl)
Informationen entnommen werden:

� Topographische Karte (TK 1 : 25 000), Deutsche

Grundkarte (DGK 1:5000), Flurkarte (M 1:1 500)

� Luftbilder,

� Orohydrographische Karten,

� Historische Karten,

� Geologische Karten / Bodenkarten,

� Klimaatlas und

� Landnutzungskarten.

Gewässerzustand

� Gewässergüte

� Gewässermorphologie (-struktur)

� Gewässernutzungen (Wasserkraft, Ein- und Ausleitungen etc.) aus dem Wasser-

buch, Wasserkraftkataster

� Gewässerkreuzungen, parallele Leitungen

Hydrologische und hydraulische Daten

� Größe des Einzugsgebiets

� Niedrig-, Mittel- und Hochwasserabflussmenge (mit 5-, 10- und 100- Jährlichkeit)

� Gefälle und Abflussspende, Versickerungen

� Grundwassersituation

Gutachten / Studien

Rechtsverbindliche Pläne

z. B. Bebauungsplan, Planfestgestellte Vorhaben, Gewässerausbauplan
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3.4 Bestandsaufnahme im Gelände

Im Gelände sind 

� die Gewässermorphologie (-strukturen),
� die Vegetation (Gesellschaften) und
� die an das Gewässer angrenzende

Flächennutzung aufzunehmen.

3.5 Sonderuntersuchungen

Sonderuntersuchungen müssen für den Einzel-
fall begründet sein. Sie können in verschiedenen
Fachrichtungen (Hydrologie, Wasserwirtschaft,
Biologie etc.) und Untersuchungstiefen notwen-
dig sein, um zusätzlich zu den im Vorfeld erhobe-
nen Daten über die Standardleistungen hinaus-
gehende Informationen zu erhalten. Kleinlebewe-
sen (Makrozoobenthos), Fische, Bodenkäfer und
vegetationskundliche Untersuchungen eignen sich
zur vertiefenden Beschreibung des Lebensraums.
Auch sonstige Tiergruppen wie Libellen, Vögel,

Muscheln, Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger u.a.
können wertvolle Aussagen zum Zustand des Le-
bensraumes liefern.
Diese Sonderuntersuchungen müssen jeweils
einzeln festgelegt werden und sollten dann auch
von Spezialisten ausgeführt werden. Im Voraus
ist zu prüfen, ob und welche planungsrelevanten
Aussagen die Sonderuntersuchungen erbringen
sollen. Detaillierte Untersuchungen von erhal-
tenswerten Strecken sind im Rahmen des Ge-
wässerentwicklungsplans nicht erforderlich.

- 

- Ein- und Ausleitungen,

- Verdolungen,

- 

- Sohlen- und Uferbefestigungen sowie

- Verkehrswege, Strom-, Gas-, Wasser-, Telekommunikationsleitungen (soweit erkennbar)

darzustellen.

Außerdem sind alle wasserbaulichen Anlagen und gewässerbeeinflussenden

Infrastrukturelemente wie z. B.
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3.6 Leitbild

Der heutige potenzielle natürliche Gewässerzu-
stand (hpnG) und die heutige potenzielle natürli-
che Vegetation werden als Leitbild definiert. Dies
ist der ökologische und morphologische Zu-
stand eines Fließgewässers, welcher sich ein-
stellen würde, wenn der Einfluss des Men-
schen vom jetzigen Zeitpunkt an, am Gewäs-
ser und im Einzugsgebiet ausbliebe. Der po-
tenzielle natürliche Gewässerzustand wäre in
den niedrigen Lagen sowie in den Mittelgebirgen
Mitteleuropas überwiegend ein Waldbach bzw.

ein Fluss mit regelmäßig überfluteten Auewäl-
dern. Dieser Zustand stellt aus ökologischer
Sicht das maximal Erreichbare dar, wobei sozio-
ökonomische Beschränkungen sowie Kosten-
Nutzen-Betrachtungen hier nicht berücksichtigt
sind. Um im Einzelfall aber keine aufwändige Er-
stellung eines Leitbildes durchführen zu müssen,
ist es für die Maßnahmenplanung häufig ausreich-
end, ein real vorhandenes Vorbild- oder Refe-
renzgewässer an die Stelle des Leitbildes zu
rücken.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, mit plakati-
ven und real vorhandenen Gewässerabschnitten
als Zielsystem zu arbeiten. Da fast alle Gewässer
heute stark anthropogen beeinflusst sind, ist der
Zustand dieser Vorbildgewässer einerseits meist
weit entfernt vom oben definierten Leitbild. Ande-

rerseits können diese Gewässerabschnitte trotz-
dem ökologisch hochwertiger sein als die im
Rahmen der Gewässerentwicklung in den näch-
sten Jahren konkret erreichbaren Ziele. Für die
Bewertung bleibt das (vereinfacht zu beschrei-
bende) Leitbild die „Messlatte“.

Abbildung 5 : Naturnahes Flachlandgewässer in der
Oberrheinebene -(GwD SO/HR OG). 
Ein mögliches Vorbild für die 
Gewässerentwicklung. 

In der Praxis kann ein vereinfachtes Zielsystem angewandt werden. Der ökologisch beste

Abschnitt des zu bearbeitenden Gewässers oder eines im gleichen Naturraum vorhande-

nen Gewässers kann als „Vorbild-, Referenzgewässer“ eingesetzt werden.
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3.7 Bewertung

Hierbei wird die Planungsstrecke bzw. der Unter-
suchungsraum des Gewässers hinsichtlich der
ökologischen und wasserwirtschaftlichen Situation
bewertet, wobei erkannte Defizite, nutzungsbe-
dingte Konflikte und schutzwürdige Bereiche auf-
gezeigt werden.
Bei der Bewertung des angetroffenen Gewässer-
zustandes dient das Leitbild als Referenz. Die
Bewertung zeigt die Abweichung des aktuellen
Zustandes vom Leitbild. Hierdurch werden die
Defizite aufgezeigt, wobei es sinnvoll ist, das Ge-
wässer in einzelne Unterabschnitte einzuteilen.
Die Bewertung einer Gewässerstrecke begrün-

det dann auch eine eventuell notwendige Ge-
wässerentwicklung. Die Bewertung kann in Form
von Texten beschreibend sein. Eine weitere Mög-
lichkeit besteht in Anlehnung an die Gewässer-
güte und die Gewässerstrukturgüte, ein mehrstu-
figes Bewertungsverfahren zu verwenden (z. B.
unverändert, gering, mäßig, deutlich, stark, sehr
stark, vollständig beeinträchtigt). Ein standardi-
siertes Bewertungsverfahren gibt es nicht, so
dass eine Einstufung vom jeweiligen Bearbeiter
aufgrund dessen Erfahrung durchgeführt werden
muss.

Das Land Baden-Württemberg erstellt zur Zeit eine
Gewässerstrukturgütekarte aller Gewässer mit
einem Einzugsgebiet größer 20 km2. Diese Kar-

tierung ist als Grundlage zur Bewertung des Ge-
wässers heranzuziehen. Sie allein ist aber nicht
ausreichend für die Gesamtbewertung.

Abbildung 6: Gewässerstrukturgüte der Schutter bei Wittelbach/Ortenaukreis in der
dreibändigen Darstellung nach LAWA.
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3.8 Entwicklungsziele

Aus dem Vergleich von Leitbild und dem aktuellen
Zustand, unter Berücksichtigung der Randbedin-
gungen (Nutzungsansprüche), werden die Ent-
wicklungsziele abgeleitet. Hierbei sind alle Ein-
flüsse zu beachten, welche während der durch-
schnittlichen Geltungsdauer eines Gewässerent-
wicklungsplans (10 – 15 Jahre) unabänderlich
sind. Die Entwicklungsziele beinhalten somit un-

ter dem Aspekt der Realisierbarkeit die Belange
von Ökologie und anthropogenen Ansprüchen.
Die Erhaltung der Umwelt und Natur ist nicht rei-
ner Selbstzweck, sondern dient gerade auch
dem Menschen mit seinen heutigen Bedürfnissen
und sichert den nachfolgenden Generationen die
Lebensgrundlagen.

� Naturnaher Wasserhaushalt

- Natürliches Abflussgeschehen / Gewässerdynamik

(einschließlich Überflutung der Aue)

- Integrierter Hochwasserschutz (Wasserrückhalt, Abflussverzögerung)

- Entschärfung der Niedrigwasserproblematik (Mindestwasserregelung)

- Nachhaltiger Schutz der Grundwasser-Vorkommen (Menge u. Qualität)

� Naturnahe Gewässerstrukturen

- Naturnahe Linienführung / Laufentwicklung

- Naturnahes Gewässerbett und Ufer

- Ökologische Durchgängigkeit

- Naturnaher Gehölzsaum

- Naturnaher Gewässerrandstreifen

� Verbesserung der Lebensverhältnisse für Flora und Fauna im und am Gewässer

� Erlebbarkeit des Gewässers

� Erhalt kulturhistorisch wichtiger Bauwerke

Entspricht die Wasserqualität nicht den maßgebenden Anforderungen (z.B. LAWA-

Güteklasse 2, EU-Qualitätsziele) sind die Defizite zu dokumentieren und Maßnahmen zur

Verbesserung der Gewässergüte einzufordern, wie z.B. :

- Verringerung der Nährstoffbelastung

- Verringerung der Belastung mit gefährlichen Stoffen

- Verringerung der Wärmebelastung

Entwicklungsziele im Rahmen der Gewässerentwicklung
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3.9 Maßnahmen

Die aus den Defiziten abgeleiteten Maßnahmen
stellen das Herzstück des Gewässerentwick-
lungsplans dar. Sie dienen dazu, die ökologi-

schen Entwicklungsziele zu erreichen. Die hierfür
üblicherweise zu ergreifenden Maßnahmen las-
sen sich in folgende Kategorien unterteilen:

Erhalten

Die wenigen noch vorhandenen naturnahen Ab-
schnitte haben eine besondere Bedeutung als
Reservoir für eine Wiederbesiedlung von heute
degradierten Gewässerstrecken. Naturnahe
Fließgewässer und ihre Auen sind nach § 24a
Naturschutzgesetz Baden-Württemberg zu erhal-
ten und geschützt. Zusätzlich können Flächen,
die nicht gesetzlich geschützt sind, aber eine be-
sondere Bedeutung für das Fließgewässer ha-
ben, im Flächennutzungsplan der Gemeinde als
geschützte Fläche (z.B. als geschützter Grünbe-
stand) ausgewiesen werden.

Entwickeln

Zu der Kategorie Entwickeln gehören alle Maß-
nahmen, die nur den Anstoß für eine zukünftige
Gewässerentwicklung geben (Initialmaßnahmen,
Ändern von Rahmen- bzw. Randbedingungen)
und vor allem die Eigendynamik des Fließgewäs-
sers einbeziehen. Die Schaffung von Gewässer-
entwicklungsraum, die Bereitstellung von Ge-
wässerrandstreifen, die Entfernung von hartem
Uferverbau oder auch das Tolerieren von sponta-
nem Gehölzbewuchs an den Ufern sowie das
Belassen oder Einbringen von Totholz zählen zu

solchen Entwicklungsmaßnahmen. Diese Maß-
nahmen sind bei der Gewässerentwicklung zu
bevorzugen, da sie meist ohne weiteren Pla-
nungs- und Verfahrensaufwand im Rahmen der
Gewässerunterhaltung realisiert werden können.
Viele herkömmliche Unterhaltungsmaßnahmen,
insbesondere das Räumen der Sohle, Stabilisie-
rungsarbeiten an den Ufern und regelmäßige Bö-
schungsmahd dienen dem Erhalt des ausgebau-
ten Zustandes und verhindern somit die natürli-
che Gewässerentwicklung. Häufig sind gerade
hier durch Modifizierung der bisherigen Praxis in
der Pflege und Unterhaltung Einsparungen mög-
lich, die gleichzeitig die Gewässerentwicklung
und die natürliche Retention fördern.

Aussagen zu den im Rahmen der Unterhal-
tung auszuführenden Pflegemaßnahmen
gehören deshalb auch zu einem Gewässer-
entwicklungsplan (siehe hierzu Fachliteratur,
z.B. der Landesanstalt für Umweltschutz, ATV-
DVWK). Gerade Art und Umfang der teilweise re-
gelmäßig und mehrmals pro Jahr ausgeführten
Unterhaltungsmaßnahmen können den Lebens-
raum Fließgewässer deutlich bestimmen.

� Erhalten

� Entwickeln

� Umgestalten
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Umgestalten

Umgestaltungsmaßnahmen sind überall dort er-
forderlich, wo in absehbarer Zeit keine natürliche
Eigenentwicklung des Gewässers möglich ist.
Beispiele hierfür sind die Wiederherstellung der
Durchgängigkeit (Abstürze umbauen, Wehre um-
gehen, Verdolungen entfernen), die Sohlanbin-
dung von Seitengewässern, die Entfernung von
hartem Uferverbau oder die Anhebung der Sohle
bei Tiefenerosion. Auch bei Umgestaltungsmaß-
nahmen ist das Eigenentwicklungspotenzial des
Gewässers zu berücksichtigen, d.h. es sind nur
die Voraussetzungen für die naturnahe Entwick-
lung zu schaffen, nicht aber das Gewässer in ei-
nen fertigen „scheinnatürlichen“ Zustand umzu-
bauen.

In der Praxis ist dagegen wichtig im Hinblick 
auf die Umsetzung und den effektiven Mittelein-
satz die Einteilung in kurz-, mittel-, und langfristig
realisierbare Maßnahmen sowie eine Priorisie-
rung.
Zur Ermittlung von Prioritäten können auch Matri-
zen eingesetzt werden, die anhand der ökologi-
schen Dringlichkeit der Maßnahmen (z.B. Durch-
gängigkeit geht vor Linienführung) in Abhängig-
keit vom Kostenaufwand eine Punktezahl fest-
legt. Diese bestimmt dann die Reihenfolge der
Umsetzung. In diesem Zusammenhang sollte
auch erläutert werden, ob die Maßnahme im
Rahmen der Unterhaltung umgesetzt werden
kann, oder ob ein Wasserrechtsverfahren not-
wendig ist (siehe Kap. 4). Rechtliche Zweifelsfälle
sollten vorab mit der unteren Wasserrechts-
behörde geklärt werden.

Es ist ratsam, das Gewässer in relativ homogene
Abschnitte aufzuteilen. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, dass man das Gewässer jeweils
nach dem entsprechenden Schutzbedürfnis, Ent-
wicklungspotenzial und Umgestaltungsbedarf
einteilt. 
Für jeden einzelnen Gewässerabschnitt sind
dann der Ist-Zustand, eine Bewertung und die in

diesem Abschnitt auszuführenden Maßnahmen
zu erläutern. Hierzu können standardisierte Ta-
bellen/ Datenblätter (Bsp. Abb. 7) auf der Grund-
lage einer Datenbank verwendet werden. Bei
dieser Vorgehensweise kann der Unterhaltungs-
lastträger für spezifische Fragestellungen schnell
und gezielt einzelne Gewässerstrecken oder ein-
zelne Aspekte herausgreifen.

Um die vielfältigen Aspekte eines Gewässers aufgreifen und aufarbeiten zu kön-

nen, und um den Gewässerentwicklungsplan übersichtlich zu halten, empfiehlt es

sich, das Gewässer in Abschnitte zu unterteilen.
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Gewässer : Erlenbach Abschnitt : A 6

Abschnitt /
Lage :

Südliche Grenze Hammergarten (Papierfabrik ) bis nördl.
Ende von Bogenschießplatz (rechte Seite) km  1+750 bis 2+060

Zustand /
Defizite :

- Doppeltrapezprofil

- Neophytenaufkommen

- Verbau von MW-Böschung, Vorland

- fehlende Ufergehölze / -saum; fehlende Gewäs-
serstrukturen

Restrik-
tionen

� bebaute Fläche auf der rechten Seite : Hammergarten (Papierfabrik)
� Abfluss gewährleisten /Hochwassersicherheit

Entwick-
lungs-
ziele :

� Naturnahes Gewässerbett und Ufer, Verbesserung der Gewässerstrukturen
� Entwicklung eines naturnahen mehrreihigen Ufergehölzstreifens (Auwaldcharakter)
� Wasserrückhalt in der Fläche / Abflussverzögerung / Hochwasserspitze verringern
� Erholungswert erhöhen

Maßnahmen : Priorität

Umgestalten

� naturferne Ufersicherungen an gefährdungsfreien Stellen entfernen b
� Entfernung des Deichs auf der linken Seite nach hydraulischer Prüfung (Verlegung des

Radwegs und naturnahe Querschnittsgestaltung) c
� im Abschnitt von km 2+000 bis 2+060 bietet sich auf der linken Seite die Einrichtung einer

Erlebnis/ Erholungsstätte an c

Entwicklung (Pflege/ Unterhaltung)

� auf der linken Seite sind die Flächen von Bebauung / intensiver Nutzung freizuhalten; b
im Falle einer Umgestaltung
- ist ein mehrreihiger Gehölzsaum (Auwaldcharakter) mit Flachwasserzonen, Röhricht-
  und Staudenfluren auszubilden
- als Initialmaßnahmen sind das Einbringen von Totholz und die Bepflanzung von einzelnen
  standortgerechten Gehölzen durchzuführen

� rechte Seite : einreihigen Ufergehölzstreifen pflanzen bzw. aufkommen lassen a

� regelmäßige Neophytenkontrolle (möglichst monatlich in der Vegetationszeit) a

Umsetzung : durch Ausgleichsmaßnahmen (Grünordnungsplanung) und im Rahmen der
Unterhaltung
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Abbildung 7: Beispiel  für ein standardisiertes Datenblatt (vereinfacht).
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3.10 Plandarstellung

Pläne müssen informativ und gut lesbar sein. Im
Arbeitsalltag werden der Unterhaltungspflichtige
und seine Beauftragten nicht immer wieder den
Erläuterungsbericht lesen, sondern zuerst sich
mit dem Kartenmaterial einen schnellen Über-
blick verschaffen wollen. In der Praxis hat sich
die Arbeit mit zwei deckungsgleichen Plänen be-
währt. Der erste Plan beinhaltet den Bestand
und die Bewertung. Der zweite Plan zeigt die
Maßnahmen. Wenn sich hierbei noch der Be-
stand im Hintergrund darstellen lässt, kann der
Maßnahmenplan sogar für sehr viele Anwendun-
gen allein ausreichend sein (Geo-Informations-
system Anwendungen sind anzustreben, digital
erstellte Gewässerentwicklungskonzepte und ihre
Tools können verwendet werden). In Verbindung
mit dem Maßnahmenplan sind zusätzlich Maß-
nahmenblätter sinnvoll, die die einzelnen Ab-

schnitte differenzierter erläutern (Zustand, Be-
wertung, Maßnahme) und Beispiele für die Ent-
wicklung aufzeigen.

Bestands- und Maßnahmenpläne sollten auf-
grund der parzellenscharfen Darstellung im Maß-
stab 1 : 500 bis 1 : 5000 erstellt werden. Bewährt
haben sich Lagepläne mit Text- und Bildblöcken,
die die örtlichen Details erläutern. Übersichtspläne
wie Gewässerstrukturkartierungen oder Schutz-
gebietskarten können in kleinerem Maßstab, bei-
spielsweise als Anhang im Erläuterungsbericht,
wiedergegeben werden. Ist eine Umgestaltungs-
maßnahme im Plan oder im jeweiligen Maßnah-
menblatt vorgesehen, sollte diese der Stufe eines
Vorentwurfs entsprechen und eine grobe Kosten-
schätzung beinhalten.

Abbildung 8: Ausschnitt aus einem Gewässerentwicklungsplan mit 
Ortho-Foto. (M 1 : 5000) als Grundlage.

Grafik: Senner
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4.1 Einbeziehung von Dritten 
in die Planungsphase

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Gewässer-
entwicklungsplans ist es, sämtliche vorhandenen
Informationen zu sammeln und zu bündeln. Aus
diesem Grund sollte der Planer frühzeitig, insbe-
sondere auch Kontakt mit Fachbehörden und
Sachkundigen wie den Gewässerdirektionen,
den unteren Verwaltungsbehörden (Wasserwirt-
schaft/Naturschutz), der Fischerei sowie dem pri-
vaten Naturschutz aufnehmen. In den meisten
Fällen ist auch die Landwirtschaft betroffen, wes-
halb auch hier das Amt für Landwirtschaft, Land-
schafts- und Bodenkultur und Vertreter der land-

wirtschaftlichen Berufsverbände einbezogen
werden sollten.
Lokale Agenda-Gruppen und interessierte Bürger
sollten durch den Auftraggeber berücksichtigt
werden. Der Entwurf des Gewässerentwicklungs-
plans soll den Beteiligten (siehe unten) vorge-
stellt werden. Dies fördert die Akzeptanz der Pla-
nung und erhöht die Bereitschaft zur Umsetzung
der Maßnahmen. Auch wird dadurch verdeutlicht,
dass die geplanten Maßnahmen in einem Ge-
samtzusammenhang zu sehen sind.

� Wasserwirtschaftsverwaltung,

- Gewässerdirektion/ Bereich,

- Landratsamt/ Stadtkreis

� die betreffenden Gemeinden bzw. Städte mit ihren Ämtern,

� amtlicher Naturschutzbeauftragter,

� Fischereibehörde, Fischereiberechtigte,

� Umweltverbände (privater Naturschutz),

� Vertreter der landwirtschaftlichen Berufsverbände,

� Landwirtschaftsbehörde, Forstverwaltung und

� Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung (bei Flächenerwerb)

B e i  d e r  P l a n u n g  s i n d  z u  b e t e i l i g e n  :

4 HINWEISE ZUR VORGEHENSWEISE
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wicklungsplans

Der Gewässerentwicklungsplan ist in einer öf-
fentlichen Sitzung dem Gemeinderat und der in-
teressierten Öffentlichkeit vorzustellen und förm-
lich zu beschließen. Er wird nicht rechtsverbindlich
aufgestellt wie z.B. ein Flächennutzungsplan oder
ein Bebauungsplan. Gerade deshalb sollte er einen
gewissen Bekanntheitsgrad erreichen. Wichtig ist,

dass die konkret geplanten Maßnahmen ver-
ständlich und anschaulich dargestellt werden.
Dies kann z.B. mit Hilfe eines Maßnahmenblattes
(Abb. 9) erfolgen. Dadurch wird das Interesse der
Öffentlichkeit und die Unterstützung der Verwal-
tung erreicht.

Abbildung 9 : Auszug aus einem Maßnahmenblatt.

G
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Verlegung des Radweges zur
Verbreiterung der naturnahen
Ufer-/ Auenfläche 

Entwicklung eines einreihigen
Ufergehölzstreifens mit Aus-
bildung von Kiesbänken und
Röhricht-/ Krautzonen 

Entwicklung eines natur-
nahen Auenwaldsaums (Fläche
ist Ausgleichsfläche FNP) 

Musterquerschnitt
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4.3 Öffentlichkeitsarbeit

Um die BürgerInnen zu informieren, gleichzeitig
aber auch ihre Meinung zu erfahren und Anre-
gungen aufzunehmen, ist Öffentlichkeitsarbeit
notwendig. Diese wird unter anderem auch von
der europäische Wasserrahmenrichtlinie (Richtli-
nie 2000/60/EG) gefordert, die die aktive Beteili-
gung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung von
Bewirtschaftungsplänen festlegt.

Empfehlenswert ist , dem Planer eines Gewässe-
rentwicklungsplans bereits im Leistungsverzeich-
nis die Aufgabe zu übertragen, Konzepte für die
Öffentlichkeitsarbeit zu erarbeiten. Die Ausfüh-
rung erfolgt durch den Unterhaltungslastträger.
Da sich der Planer während der Erstellung des
Gewässerentwicklungsplans intensiv mit dem
Gewässer, dem Umfeld und den Anwohnern be-
schäftigt, sind seine Kenntnisse besonders um-
fassend. Im Hinblick auf die Realisierbarkeit und

mit dem Gefühl für das „Machbare“ soll die Öf-
fentlichkeit aktiv in die Planung und Umsetzung
der Gewässerentwicklung eingebunden werden.
Da im Anschluss an die Planung eine sinnvolle
Umsetzung der Maßnahmen am Gewässer nur
gemeinsam mit den BürgerInnen (und in ihrem
Auftrag) funktioniert, müssen ihre Interessen ein-
gebunden sein. Der Mensch darf nicht vergessen
werden, er gehört dazu!

Öffentlichkeitsarbeit sollte immer ein kontinuierli-
cher Prozess sein und ist auf die örtlichen Ver-
hältnisse abzustimmen. Selbstverständlich sind
die gewässerspezifischen Besonderheiten deut-
lich hervorzuheben. Dies fördert die Identifikation
und erläutert den speziellen Bedarf. Die folgende
Auflistung soll dazu dienen, konkrete Aktionen zu
entwickeln.

Abbildung 10 : 
Ausstellung im Rat-
haus der Stadt Reutlin-
gen zum Gewässerent-
wicklungsplan Echaz.
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Für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit können
folgende Medien eingesetzt werden:
� Pressemitteilungen
� Informationsmaterialien (z.B. Broschüren, Falt-

blätter, Steckbriefe, Digitale Datenträger)
� Internetpräsentationen
� Lehr- und Erlebnispfade

Mit den genannten Medien sollen nachstehende
Beteiligte und Zielgruppen erreicht werden:
� Stadt-, Gemeinde-, Ortschaftsrat, Umwelt- und

Bauausschuss
� Lokale Agenda-Gruppen
� Vereine und Verbände (z.B. Angelvereine, Na-

turschutzverbände)
� Gewässeranwohner und interessierte BürgerIn-

nen

Zusätzlich kann die Gewässerentwicklung durch
Veranstaltungen vorgestellt werden:
� Vorträge
� Führungen
� Feste
� Startprojekt (kick off)
� Ausstellungen
� Gewässernachbarschaftstage

Auch Aktionen Dritter können zum Zweck der
Präsentation und Information der Gewässerent-
wicklung genutzt werden.

Abbildung 11 : Die Echaz als Laufband im Rat-
haus Reutlingen.
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4.4 Integration in die 
rechtsverbindliche Planung

Integration in die Bauleitplanung
Die Inhalte des Gewässerentwicklungsplans sol-
len nach Abstimmung und Beschluss durch die
Gemeinden oder Verwaltungsgemeinschaften
bei der Aufstellung oder Fortschreibung als Be-
standteil von Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänen bzw. Landschafts- und Grünordnungsplä-
nen übernommen werden. Bei der Ausweisung
von Schutzgebieten können die Ziele des Ge-
wässerentwicklungsplans in die Schutzverord-
nung eingebracht werden.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Auch für die Eingriffsregelung nach dem Natur-
schutzrecht bietet der Gewässerentwicklungs-
plan eine ausgezeichnete Sammlung möglicher
Ausgleichsmaßnahmen. Über die Einführung von
„Ökokonten“ bei den Kommunen können Gewäs-
serentwicklungsmaßnahmen angesammelt wer-
den (eingebucht), um bei späteren Eingriffen in
den Naturhaushalt verrechnet werden (ausge-
bucht) zu können. Unter bestimmten Umständen

kann ein Gewässerentwicklungsplan speziell zur
Erarbeitung sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen
erstellt werden.
Besonders landschaftspflegerische Begleitpläne
können die Ziele eines Gewässerentwicklungs-
plans übernehmen und somit wesentlich zur Um-
setzung beitragen.

Integration in andere Fachplanungen
Viele Maßnahmen der Gewässerentwicklungs-
pläne betreffen wasserwirtschaftlichen Fragestel-
lungen wie z.B. Hochwasserschutz, Mindestwas-
serregelungen, Verbesserung der Gewässergü-
te, Ausleitungen, Entnahme, Aufstau und Einlei-
tungen. Auch mit den Maßnahmen und Zielen
der Biotopvernetzung gibt es viele Überschnei-
dungen. Bei einer sinnvollen Abstimmung der
einzelnen Teilbereiche können hier Synergieef-
fekte genutzt werden. Zur finanziellen Förderung
(vgl. 5.1) beabsichtigter Maßnahmen ist ein Ge-
wässerentwicklungsplan Voraussetzung.
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4.5 Erfolgskontrolle und 
Fortschreibung

Bei Umgestaltungsmaßnahmen erfolgt normaler-
weise nach Fertigstellung eine Bauabnahme.
Häufig ist aber bei Gewässerentwicklungsmaß-
nahmen die morphologische Eigenentwicklung,
die Änderung der Unterhaltungspraxis oder die
Sukzession der Pflanzen ein geplantes Ziel. In
diesem Fall muss zu einem späteren Zeitpunkt
kontrolliert werden, ob überhaupt eine Eigenent-
wicklung stattfindet oder ob die dynamischen
Prozesse über die vorgesehenen Bereiche hin-
ausgehen. Bei der Pflanzensukzession kann sich
z. B. eine nur sehr spärliche oder wiederum eine
von einer Art dominierte Gehölzvegetation ein-
stellen. Neophyten können gerade auf Rohbo-
denflächen überhand nehmen. Schützenswerte
und zu erhaltende Gewässerabschnitte müssen
kontrolliert werden.

Ein ausreichend dokumentierter Ausgangszu-
stand (Bestandsaufnahme) ist als Basis für eine
Erfolgskontrolle notwendig. Bei ausgeführten Ge-
wässerentwicklungsmaßnahmen sollte einmal
pro Jahr mit einem einfachen Schema das Ent-
wicklungsziel mit dem aktuellen Bestand vergli-
chen werden, um möglichst frühzeitig eventuelle
Fehlentwicklungen zu erkennen. Da bestimmte
Entwicklungsprozesse sehr lange (mehrere Jahr-
zehnte) Zeiträume in Anspruch nehmen, sind die
jährlichen Entwicklungen bzw. Zustände der ein-
zelnen Abschnitte durch Text (z. B. 1-2 DIN A4

Seiten) und Bild festzuhalten, damit ein chronolo-
gischer Vergleich und eine Bewertung stattfinden
kann. Hier können auch Bachpaten, Fischerei-
vereine oder Naturschutzgruppen sehr gut einbe-
zogen werden.

Werden im Rahmen der Gewässerentwicklungs-
planung Sonderuntersuchungen zu bestimmten 
Tierarten (z. B. Fische) durchgeführt, so können
auch hier Effizienzkontrollen erfolgen. Aus der
Erfahrung der ersten Pilotprojekte zur naturnahen
Umgestaltung von Fließgewässern in Baden-
Württemberg ist aber bekannt, dass diese in den
ersten (3-5) Jahren nach der Ausführung wenig
sinnvoll sind. Da solche Untersuchungen sehr
aufwändig sein können, wird man sich aus Kosten-
gründen außerdem auf repräsentative Abschnitte
beschränken.

Im Lauf der Jahre ändern sich die Rahmenbedin-
gungen und der Zustand eines Gewässers. Aus
diesem Grund sollte eine Fortschreibung und Ak-
tualisierung der Gewässerentwicklungspläne alle
10 bis 15 Jahren erfolgen. Hierbei empfiehlt es
sich, dies mit der Fortschreibung der Land-
schaftspläne zu koordinieren. Da die Fließge-
wässer ein dynamisches und komplexes System
sind, kann nur mit einem flexiblen und integrie-
rendem Verfahren eine optimale Entwicklung
stattfinden.
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Der Schwemmfächerbach wurde im Zuge der
Acher-Rench-Korrektion zu Beginn der 60er Jahre
auf eine Abflussleistung von 17 m3/s ausgebaut.
Das Gewässer wurde begradigt, ein Trapezprofil
angelegt und die Böschungen einschließlich
Sohle mit Granitsteinpflaster befestigt. Die Bö-
schungen wurden bis 1996 zweimal pro Jahr
komplett gemäht.

Abbildung 12 : Durbach unterhalb Windschläg 
in der Oberrheinebene (1996);
Abschnitt von ca. 500 m Länge
geradlinig ausgebaut (Aufnah-
men gegen die Fließrichtung).

Abbildung 13 : Abschnitt nach Entfesselung und
Modifizierung. 

Abbildung 14 : Durbach 1999. 

Nach Bereitstellung eines 5 m breiten Gelände-
streifens wurde 1996/97 das Pflaster entnommen,
die Niederwasserrinne leicht pendelnd angelegt
und die Böschungen etwas abgeflacht. Linkssei-
tig (in Fließrichtung) befindet sich das Gelände
im öffentlichen Eigentum und steht für die weitere
eigendynamische Gewässerentwicklung zur Ver-
fügung. Die Kosten (ohne Planung, Bauleitung
und Grunderwerb) beliefen sich auf ca. 26 000
DM für einen Abschnitt von ca. 400 m Länge.

Vor allem in der Sohle hat eine deutliche Entwick-
lung seit der Entfesselung stattgefunden. Heute
existiert ein naturnaher Wechsel von tiefen, ruhi-
gen Kolken und flachen, schnelldurchflossenen
Kiesbetten.
Der Wasserwechselbereich wird nicht mehr ge-
mäht, die oberen Böschungen werden zur Erhal-
tung der Abflussleistung ausgemäht.
Bei einer Elektrobefischung konnte eine deutliche
Erhöhung der Arten- und Individuenzahl nachge-
wiesen werden. 
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5 FÖRDERMÖGLICHKEITEN

5.1 Förderrichtlinie Wasserwirtschaft

Das Land Baden-Württemberg fördert die Auf-
stellung eines Gewässerentwicklungsplans und
die Umsetzung von Maßnahmen auf Antrag mit
50% im städtischen und mit 70% im ländlichen
Bereich mit der Maßgabe, dass sie in den Bau-
leitplanungen der entsprechenden Kommunen
berücksichtigt werden. Zuwendungen unter 10.000
DM werden nicht gewährt (Bagatellgrenze). Aus-

künfte und Antragsformulare sind bei den Gewäs-
serdirektionen/Bereichen und den Regierungs-
präsidien erhältlich. Die Förderrichtlinie Wasser-
wirtschaft (FrWw) ist im Gemeinsamen Amtsblatt
(GABl) vom 22. 09. 2000 auf den Seiten 274 ff
veröffentlicht. Hier sind auch die Antragsformulare
abgedruckt.

5.2 Weitere Förder- und 
Finanzierungsmöglichkeiten

Einzelne Gewässerentwicklungsmaßnahmen kön-
nen sinnvoll mit Genehmigungsverfahren ver-
knüpft werden. Beispiele: 

➢ Gewässerentwicklungsmaßnahmen können
als Ausgleichsmaßnahmen für ein Baugebiet
an einem Gewässer ausgeführt werden. Die
Kosten dafür werden auf die Bodenpreise um-
gelegt.

➢ Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit
und eine Mindestwassermenge soll als Aufla-
ge in eine wasserrechtliche Genehmigung auf-
genommen werden und ist vom Wasserrechts-
inhaber zu erfüllen.

➢ Bei der Umsetzung von Hochwasserschutz-
maßnahmen müssen vom Unterhaltungslast-
träger ökologische Belange berücksichtigt und
gegebenenfalls Gewässerentwicklungsmaß-
nahmen umgesetzt werden.

Das Ökokonto bietet ebenfalls die Möglichkeit,
Gewässerentwicklungsmaßnahmen als Ausgleich
für Eingriffe durchzuführen.

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung können
seit Inkrafttreten des Wassergesetzes 1996
weitreichende Entwicklungen angestoßen wer-
den. Gemäß § 47 (1) 2 gehört zur Unterhaltung
eines Gewässers auch „die naturnahe Gestal-
tung und Bewirtschaftung des Gewässerbettes
und der Ufer“. So strukturiert einerseits die natur-
nahe Ufervegetation das Gewässer und verringert
andererseits gleichzeitig den Aufwand bei der
Gewässerpflege. Durch das Sichern von Gewäs-
serrandstreifen (Erwerb oder Grunddienstbarkeit)
in der für die Gewässerentwicklung notwendigen
Breite können die jährlich wiederkehrenden Un-
terhaltungsarbeiten reduziert oder ganz einge-
stellt werden. Alle aufgezeigten Anregungen ver-
deutlichen, wie durch Kostenumverteilung eine
Gewässerentwicklung eingeleitet werden kann,
ohne dass hierdurch außergewöhnliche Mehrko-
sten für den Unterhaltungslastträger entstehen.
Ein Gewässerentwicklungsplan kann die Ba-
sis für reduzierte Unterhaltungsarbeiten sein,
wichtige Pflegehinweise geben oder, bei kom-
plexen Verhältnissen, eine Vorstudie für einen
Pflege- und Unterhaltungsplan darstellen und
künftige Kontroversen ersparen.
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MEKA

In Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen
Ämter für Landwirtschaft, Landschafts- und Bo-
denkultur (ALLB) lassen sich z.B. Beschränkun-
gen für die landwirtschaftliche Nutzung von Ge-
wässerrandstreifen vereinbaren. Solche Extensi-
vierungen sind durch das Programm zur Markt-
entlastung und Kulturlandschaftsausgleich (ME-
KA) förderfähig. Mit der betroffenen Landwirt-
schaft wurden bereits positive Erfahrungen ge-
sammelt, da viele Nutzer (meist Pächter) für eine
zeitlich begrenzte Testphase zur Zusammenar-
beit bereit sind. Um den Nachteil, den eine zeitlich
begrenzte Regelung darstellt, auszugleichen,
sollten dauerhafte Regelungen gefunden werden.

Glücksspirale

Maßnahmen zur Gewässerentwicklung können
aus Mitteln der Glücksspirale von derzeit 40 %
der Projektsumme gefördert werden. Die Antrag-
stellung und Abwicklung der Förderung erfolgt
grundsätzlich über die Regierungspräsidien. Dies
geschieht in Zusammenarbeit mit den Bereichen
der Gewässerdirektionen. 

Ökosponsoring

Im Einzelfall besteht die Möglichkeit mit Öko-
sponsoring durch Firmen, Gewässerentwick-
lungsmaßnahmen umzusetzen.

Abbildung 15 :
Beidseitiger Gewässerrandstreifen.
Nach Reduzierung der Gewässer-
unterhaltung entwickeln sich Hoch-
stauden und Gehölze an der
Böschung.
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dische Gewässer, Gewässerökologie, Heft 47; Karlsruhe 1998

LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) : Regionale Bachtypen in Baden-
Württemberg, Handbuch Wasser 2, Heft 41; Karlsruhe 1997

LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU): Anlagen zur Herstellung der
Durchgängigkeit von Fließgewässern, Raue Rampen und Verbindungsgewässer, Heft 63;  Karlsruhe
2000

LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU): Gewässerentwicklung in Baden-
Württemberg, Leitfaden Teil 2; Arbeitsanleitung zur Erstellung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Handbuch Wasser 2, Heft 44;  Karlsruhe 1998

PATT, HEINZ : Naturnaher Wasserbau – Entwicklung und Gestaltung von Fließgewässern / Peter Jür-
ging, Werner Kraus; Berlin, Springer Verlag 1998

SCHERLE, JÜRGEN : Entwicklung naturnaher Gewässerstrukturen; Institut für Wasserwirtschaft und
Kulturtechnik Universität Karlsruhe (TH), Heft 199; Karlsruhe 1999
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BEUTTLER, ANGELIKA : Der Kaibach in Reutlingen, Gewässerentwicklungsplan als Grundlage zur na-
turnahen Umgestaltung eines urbanen Fließgewässers; Diplomarbeit FH Nürtingen 1995, nicht veröf-
fentlicht

BEUTTLER, ANGELIKA, PLANUNGSBÜRO: Gewässerentwicklungsplan Echaz, Gemarkung Reutlingen,
Nürtingen 1999, nicht veröffentlicht

DENINGER, OLAF : Gewässerentwicklungsplan Rench, Diplomarbeit Universität Freiburg 2001, nicht
veröffentlicht

HENRICH, MARTIN, PLANUNGSBÜRO : Gewässerentwicklungsplan Erlenbach/ Mittlerer Schwarzwald;
Offenburg 2000, nicht veröffentlicht

JÖST, PLANUNGSBÜRO: Gewässerentwicklungsplan Lipbach, Steinhausen 2001, nicht veröffentlicht

KNOLL-ÖKOPLAN GMBH, PLANUNGSBÜRO: Rahmengewässerentwicklungsplan Körsch; Sindelfingen
1998, nicht veröffentlicht

PLESSING, PLANUNGSBÜRO : Gewässerentwicklungsplan Kanzelbach, Heidelberg 1999, nicht veröffent-
licht

PROECO UMWELTPLANUNG, INGENIEURBÜRO : Gewässerentwicklungsplan Heidenwuhrsystem - Vorent-
wurf, Wehr 2000, nicht veröffentlicht

WINSKI, ALFRED; JEHLE ROBERT, PLANUNGSBÜROS: Gewässerentwicklungsplan Rinnbach – Hanauer-
land; Teningen 2001, nicht veröffentlicht



� LfU Anlagen 37

Anlagen
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A n l a g e  1  :  M u s t e r - I n g e n i e u r v e r t r a g

Anmerkung: Für einen konkreten Vertrag muss der Auftraggeber im Einzelfall prüfen, welche

Paragraphen und Formulierungen verwendet werden. Der folgende Muster-Vertrag dient hier-

bei als Orientierungshilfe.

INGENIEURVERTRAG

z w i s c h e n

(Name und Anschrift)

- nachstehend   A u f t r a g g e b e r  (AG)  genannt -

u n d

(Name und Anschrift)

- nachstehend   A u f t r a g n e h m e r  (AN)  genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1 Gegenstand des Vertrags

§ 2 Bestandteile des Vertrags

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers

§ 4 Leistungen des Auftraggebers

§ 5 Leistungen anderer fachlich Beteiligter

§ 6 Termine und Fristen

§ 7 Vergütung

§ 8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

§ 9 Ergänzende Vereinbarungen

Anlagen zum Vertrag:

- Leistungsverzeichnis (Anlage  )

- Honorarermittlung (Anlage  )

- Pläne/Zeichnungen (Anlage  )
- Allgemeine Vertragsbestimmungen - AVB ING-WAS - (Anlage  )



� LfU Muster-Ingenieurvertrag 39

§ 1 G e g e n s t a n d   d e s   V e r t r a g s

Gegenstand dieses Vertrages sind die zu erbringenden Leistungen für das Vorhaben

„Erstellung eines Gewässerentwicklungsplans für das Gewässer xy“

Das Vorhaben umfasst folgende Objekte: ...

§ 2 B e s t a n d t e i l e   d e s   V e r t r a g s

Bestandteile des Vertrags sind

- Allgemeine Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und Landschaftsar-
chitekten in der Wasserwirtschaft (AVB ING)
Handbuch für Ingenieurverträge in der Wasserwirtschaft (HIV-WAS)

- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

- einschlägige DIN-Normen

§ 3 L e i s t u n g e n   d e s   A u f t r a g n e h m e r s

(1) - Der Auftragnehmer hat die in der Leistungsbeschreibung
(Anlage X) beschriebenen Leistungen zu erbringen.

(2) - Dem Auftraggeber sind folgende Ausfertigungen zu übergeben

- alle Unterlagen
    3-fach für den Auftraggeber selbst

  - davon einmal in kopier-/pausfähiger Ausführung

- davon einmal auf Datenträger unter Verwendung von Microsoft-
   oder kompatiblen Programmen

(3) - Der Auftragnehmer hat die von ihm zu liefernden Unterlagen
 rechtsverbindlich zu unterzeichnen.
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§ 4 L e i s t u n g e n   d e s   A u f t r a g g e b e r s

(1) Der Auftraggeber liefert folgende Unterlagen

- Karten Lageplan (pausfähig) M.  ............

- Pläne (pausfähig: ja/nein) M.  ............

M.  ............

- Gutachten und Stellungnahmen

- Statistische Werte

(2) Der Auftraggeber erbringt folgende Leistungen

Sie sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese

einzuarbeiten.

§ 5 L e i s t u n g e n   a n d e r e r   f a c h l i c h
B e t e i l i g t e r   u n d   B e t e i l i g u n g
v o n   F a c h b e h ö r d e n

(1) Folgende Leistungen werden von nachstehend genannten fachlich Beteiligten

erbracht

Die vorstehenden Leistungen sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen

                     abzustimmen und in diese einzuarbeiten.

(2) Die Leistungen nach Abs. 1 werden vom Auftraggeber vergeben.

traggebers und nach dessen vorheriger Zustimmung vergeben und gesondert

vergütet.

(3)

                      hörden bzw. -dienststellen zu beteiligen:

Die Leistungen nach Abs. 1 werden vom Auftragnehmer im Auftrag des Auf-

Der Auftragnehmer hat bei der Abwicklung seines Auftrages folgende Fachbe-
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§ 6 T e r m i n e    und    F r i s t e n

(1) Für die Leistungen des Auftragnehmers nach § 3 gelten folgende Terminen und
Fristen
....................................................

(2) Für die Leistungen des Auftraggebers nach § 4 und anderer fachlich Beteiligter
nach § 5 gelten folgende Termine und Fristen

....................................................

§ 7 V e r g ü t u n g

(1) Für die Leistungen des Auftragnehmers nach diesem Vertrag wird ein

- Honorar entsprechend                      Anlage X

zuzüglich fälliger Umsatzsteuer vergütet.

Zahlungen erfolgen nach Ausarbeitung folgender Leistungen ca. zum

(2) N e b e n k o s t e n   (§ 7 HOAI)

Die Nebenkosten

- werden pauschal erstattet und zwar mit

- zuzüglich fälliger Umsatzsteuer

Insgesamt                               

- werden auf Nachweis erstattet

- sind mit dem Honorar abgegolten.
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§ 8 H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g   des
I n g e n i e u r s

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 AVB müssen mindestens
             betragen:

Deckungssummen sollten je nach Umfang und Gefährdungspotential der voraussichtlichen
Maßnahmen angepasst werden. Nach HIV-StB/ HIV-Was (LAWA 1995) werden folgende Haf-
tungssummen vorgeschlagen

für Personenschäden 2.000.000,-- DM

für Sachschaden 150.000,-- DM (bei voraussichtlich honorarfähigen Herstellungskos-
ten bis zu 1,5 Mio. DM sowie bei Verträgen ohne
honorarfähige Herstellungskosten)

600.000,-- DM (bei voraussichtlich honorarfähigen Herstellungskos-
ten über 1,5 Mio. DM)

§ 9 E r g ä n z e n d e   V e r e i n b a r u n g e n

Auftraggeber: Auftragnehmer:

................................................... .............................................................

...................................................................... ................................................................
(rechtsverbindliche Unterschriften)
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A n l a g e  2  :    C h e c k l i s t e  f ü r  e i n  L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s

Anmerkung: Für einen konkreten Auftrag muß der Auftraggeber im Einzelfall prüfen, welche

Leistungen beauftragt werden. Die folgende Zusammenstellung dient hierbei als Orientie-

rungshilfe.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen zu erbringen :

1. Sammeln und Sichten vorhandener Daten und Unterlagen1

1.1 Allgemeine Grundlagen und Rechtsbestimmungen der Gewässerentwicklung

1.2 Abgrenzen des Planungsgebietes, Darstellung der Lage im Raum

1.3 Naturräumliche Daten

Naturräumliche Gliederung, Geomorphologie, Geologie, bodenkundliche Daten, Klima, Nie-

derschläge

1.4 Hydrologische und hydraulische Daten des Planungs-/ Einzugsgebiets

1.5 Grundwassersituation

1.6 Gewässergüte und Gewässerstrukturgüte

1.7 Historische Entwicklungsbetrachtung

1.8 Zusammenstellen planungsrelevanter Vorgaben aus Raum- und Fachplanungen (Bauleit-, Na-

turschutz-, Wasserwirtschaftsplanung etc.)

2. Zustandserfassung

2.1 Erfassen der Nutzung und landschaftsökologisch bedeutsamen Strukturen

2.2 Erfassen von wasserbaulichen Anlagen, uferparallele Infrastrukturelemente, Gewässernutzun-

gen und Einleitungen

2.3 Kartieren der Vegetationseinheiten

2.4 Erheben der morphologischen Strukturen (Gewässerstrukturgütekartierung: Laufentwicklung,

Längsprofil, Querbauwerke, Sohlenstruktur, Querprofil, Uferstruktur, Gewässerumfeld)

1 Falls bereits ein GEK vorhanden ist, sind die Daten zu übernehmen
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3. Aufstellen von Leitbildern resp. Vorbild- oder Referenzstrecken

Naturraumspezifische Leitbilder definieren. Unter Umständen kann auch die genaue Beschreibung

einer Vorbild- oder Referenzstrecke vereinbart werden.

4. Zustandsbewertung

4.1 Bewerten des gewässerökologischen Zustands (evtl. Gewässerstrukturgütebewertung)

4.2 Bewerten der Beeinträchtigungen und der Gewässernutzungen

4.3 Aufzeigen nutzungsbedingter Konflikte

5. Formulierung wasserwirtschaftlicher und landschafts- bzw. gewässerökologischer Zielset-

zungen – Ausarbeitung der Entwicklungsziele unter den Gesichtspunkten : Erhalten, Entwi-

ckeln, Umgestalten

6. Maßnahmenkonzeption zum

6.1 Erhalten von schützenswerten naturnahen Abschnitten

Kennzeichnen von ökologisch wertvollen Strecken bzw. Bereichen, die unter gesetzlichem

Schutz stehen (Bsp. §24a NatschG BW) und/ oder definieren von schonenden Unterhaltungs-

und Pflegemaßnahmen und deren jahreszeitlicher Abfolge.

6.2 Entwickeln defizitärer Gewässerabschnitte mit eigendynamische Entwicklungspotenzial

Bestimmung von Bereichen zur Entfaltung der Eigendynamik. Erarbeiten von entwicklungs-

lenkenden Maßnahmen wie Ausweisung von Flächen für extensive Nutzung, naturnahe Ufer-

randstreifen und Retention. Aufstellen eines Grunderwerbsplans. Empfehlungen für Nut-

zungsänderungen bzw. Umstellung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten.

6.3 Umgestalten stark defizitärer Strecken ohne Entwicklungspotenzial Aufzeigen von Umgestal-

tungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Randbedingungen auf Vorentwurfsebene.

6.4 Aufstellen eines Maßnahmenkatalogs mit Maßnahmenblättern für einzelne Abschnitte und ei-

ner Prioritätenfestlegung, zeitlichem Ablauf sowie Hinweisen zur Umsetzung der Maßnah-

men.

7. Darstellungsform und Planunterlagen

Die Darstellung der im Leistungsbild aufgeschlüsselten Leistungen erfolgt in einem Text- und

Planwerk, bestehend aus nachfolgend aufgeführten Einzelplänen. Das Textwerk wird in Form ei-

nes Erläuterungsberichts (3fache Ausfertigung für den AG) geliefert. Dazu werden mindestens 1

colorierter Plansatz, 2 Sätze als s/w-Pausen und 1 pausfähiger Satz (Mutterpause/ Transparent-
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kopie) übergeben. Erläuterungsbericht und Pläne, soweit EDV-mäßig erstellt, werden auf digitalem

Datenträger (z.B. CD-ROM) übergeben. (Dateiformat im voraus vereinbaren!). Weiterhin ist jeweils

eine Mehrfertigung für die Gewässerdirektion (den zuständigen Bereich) und das Landratsamt

(das zuständige Wasserwirtschaftsamt bzw. Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft) anzu-

fertigen.

7.1 Übersichtsplan M 1 : 25 000 mit

- Einzugs- bzw. Teileinzugsgebiet

- Abgrenzung des Untersuchungsgebiets

- wichtige Verwaltungsgrenzen

- Wasser- und Heilquellenschutzgebiete

- Überschwemmungsgebiete

- NSG, LSG, ND; §24aBiotopkartierung

- Planungsrelevante Vorgaben (Bauleitplanung etc)

7.2 Lageplan „Bestand und Bewertung“ M : 1 : 500 - 5000 mit

- Flurstücksgrenzen

- wasserbauliche Anlagen

- Grenzen der Überschwemmungsgebiete

- Gewässerkreuzungen (Straßen, Brücken, Versorgungsleitungen)

- uferparallele Infrastrukturelemente

- reale Nutzung in der Talaue (in Gewässernähe bis xx m Abstand)

- Flächen der Landesbiotopkartierung

- Flächen im Eigentum der öffentlichen Hand

- stark beeinträchtigte Flächen

- sonstige Nutzungen

- sonstige Defizite und Beeinträchtigungen

7.3 Lageplan „Entwicklungsziele und Maßnahmen“ M 1 : 500 - 5 000

für die einzelnen Gewässerabschnitte werden Entwicklungsziele und Maßnahmen nach den

folgenden Kriterien dargestellt :

- Erhalten von ökologisch wertvollen Gewässerabschnitten mit Aussagen zur Pflege und

Unterhaltung

- Entwickeln defizitärer Gewässerstrecken mit Aussagen zu Initialmaßnahmen, Pflege und

Unterhaltung, Vorschläge zur Ausweisung von Uferrandstreifen und deren Breite

- Umgestaltung bzw. Rückbau von stark eingeschränkten Abschnitten
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8. Abstimmung und Öffentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat an x Besprechungen mit dem Auftraggeber und weiteren Beteiligten teilzu-

nehmen. Weiterhin ist die Teilnahme (und Vorbereitung?) an x Veranstaltungen die der Öffentlich-

keitsarbeit dienen sowie das Erstellen von Präsentationsunterlagen (x Plakate Höhe x Breite

und/oder x DIN A4 Seiten farbig) vorgesehen.



� LfU Honorare von Gewässerentwicklungsplänen 47

A n l a g e  3  :

Auswertung der Umfrage über Honorare von Gewässerentwicklungsplänen

Im Jahr 2000 wurde von der Landesanstalt für Umweltschutz eine Umfrageaktion bezüglich der bis zu

diesem Zeitpunkt erstellten Gewässerentwicklungspläne gestartet. Angeschrieben wurden alle Regie-

rungspräsidien und Gewässerdirektionen in Baden-Württemberg. Abgefragt wurden die überplante

Gewässerlänge, das Gesamthonorar, die Art der Honorarermittlung sowie Angaben über bearbeitete

Leistungspunkte gemäß Kapitel 3.

Von insgesamt 73 ausgefüllten Fragebögen konnten 68 in die Auswertung einbezogen werden. Für

den vorliegenden Leitfaden war dabei besonders die Betrachtung des Honorars in Abhängigkeit von

der überplanten Gewässerlänge interessant. In Abbildung A 3.1 sind dabei die gezahlten Brutto-

Honorare pro Kilometer überplante Gewässerstrecke [EUR/km] in Abhängigkeit von der Gesamtpla-

nungslänge [km] dargestellt.

In Tabelle A 3.1 sind die daraus abgeleiteten Erfahrungswerte für Honorare zur Erstellung von

Gewässerentwicklungsplänen wiedergegeben. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen bzw. Be-

arbeitungstiefen der Gewässerentwicklungspläne wurden im Zuge der Auswertung eine Normalstufe

und eine Schwierigkeitsstufe gebildet. Der mathematische Mittelwert der Umfrage entspricht der Nor-

malstufe (Mitte). In begründeten Fällen kann das Honorar auch unterhalb der Normalstufe angesetzt

werden. Hierfür liegen aber nach der Umfrage kaum Ergebnisse vor.

Gewässerentwicklungspläne können nach Anzahl und Gewicht der Schwierigkeitsmerkmale der

Schwierigkeitsstufe zugeordnet werden, wenn es bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden

ist. Schwierigkeitsmerkmale sind insbesondere

- fehlende Planungsvorgaben (Bsp. Gewässerentwicklungkonzepte) oder andere fachliche Vorga-
ben (Studien, Untersuchungen etc.)

- schwierige ökologische oder topographische Verhältnisse

- stark differenzierter Gewässerverlauf/ stark gegliedertes Landschaftsbild

- viele und sehr differenzierte Gewässernutzungen,

- große Tiefenschärfe der Bearbeitung

- gehobene Plandarstellung

- Ausbaugrad bezüglich der möglichen Umgestaltung

- Sonderuntersuchungen

Für eine Honorarermittlung auf der Basis der Schwierigkeitsstufe bedarf es einer fachlichen Begrün-

dung.
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Tabelle A 3.1 : Erfahrungswerte Honorare GEWÄSSERENTWICKLUNGSPLAN nach Auswertung der

(netto, Preisstand 2000)

Planungslänge Normalstufe

[Euro/km]

Schwierigkeitsstufe

[Euro/km]

[km] von bis von bis

bis 1 1.600 2.400 2.400 3.200

2 1.400 2.100 2.100 2.800

5 1.200 1.800 1.800 2.400

10 1.050 1.550 1.550 2.050

20 950 1.400 1.400 1.800

50 800 1.200 1.200 1.600

100 u. mehr 700 1.000 1.000 1.400

Honorarpreise DM /km-Planungslänge 
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Honorarmin =  820,- DM/km
Honorarmax =  5400,- DM/km

Umfrageaktion.
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Anhang :

Beispiele von Gewässerentwicklungsplänen

I Echaz Naturraum : Vorland der mittleren schwäbischen Alb, Mittlere Kuppenalb, Schönbuch
und Glemswald

II Erlenbach Naturraum : Mittlerer Schwarzwald (Unterer Grundgebirgs-Schwarzwald / Breite Schwarz-
wald-Talsohlen)

III Heidenwuhr Naturraum: Südlicher Hochflächenschwarzwald (Hotzenwald)/ Hochrheingebiet

IV Kaibach Naturraum: Mittleres Albvorland (Echaz-Albvorland, Echaz-Randbucht)

V Kanzelbach Naturraum: Vorderer Odenwald / Südlicher Grundgebirgs-Odenwald

VI Körsch Naturraum: Filderebene (Keuper und Lias)

VII Lipbach Naturraum: Oberschwäbisches Hügelland/Bodenseebecken

VIII Rench Naturraum: Nördliche Ortenauer Vorbergzone

IX Rinnbach    Naturraum: Mittleres Oberrhein-Tiefland
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A n h a n g  :  B e i s p i e l e  v o n  G e w ä s s e r e n t w i c k l u n g s p l ä n e n

Nachfolgend werden 9 Beispiele von verschiedenen Gewässerentwicklungsplänen aufgeführt. Diese

Auswahl wurde von den Arbeitskreismitgliedern zur Verfügung gestellt und erhebt nicht den Anspruch,

einen vollständigen Überblick zu leisten. Da die Verhältnisse an jedem Gewässer individuell sind, die

Ansprüche des Auftraggebers sehr unterschiedlich sein können und auch die planerische Freiheit des

Auftragnehmers nicht eingeschränkt werden soll, dienen die folgenden Beispiele als Anregung und

nicht als Vorgaben für zukünftige Gewässerentwicklungsplan. Nachfolgend werden jeweils nur Aus-

züge aus den Beispielen dargestellt, nicht jedoch eine Kurzfassung eines gesamten Gewässerent-

wicklungsplan wiedergegeben.

Einleitend werden bei jedem Beispiel auf einem „Stammdatenblatt“ einige repräsentative Angaben und

ein Ausschnitt aus der TK 25 zur Charakterisierung des Gewässers aufgeführt. Der aufgeführte Ge-

wässertyp ist nach „Die Gewässerlandschaften Baden-Württembergs“, Oberirdische Gewässer, Ge-

wässerökologie 53, LfU 1999 kategorisiert. Auf den jeweils folgenden Seiten 2 und 3 wurden einige

wichtige Inhalte bzw. Schwerpunkte aus dem Gewässerentwicklungsplan zusammengefasst. Bei den

darauf folgenden Seiten 4 und ff handelt es sich überwiegend um Kopien bzw. Originalauszüge aus

den Gewässerentwicklungsplänen.

Die Beispiele wurden auf der Grundlage der vorliegenden Planunterlagen ausgesucht, bear-

beitet und wiedergegeben. Kriterien wie Anschaulichkeit, Übersichtlichkeit, Darstellung, Struk-

turierung des Aufbaus, Nachvollziehbarkeit, usw. standen bei der Auswahl im Vordergrund.

Weiterhin sollte die Vorgehensweise bei der Erstellung des Gewässerentwicklungsplan den

Vorstellungen dieses Leitfadens entsprechen. Ziel ist es, dem Leser für die verschiedenen

Inhalte eines Gewässerentwicklungsplan (Bestandsaufnahme, Bewertung, Maßnahmen, Er-

läuterungsbericht, Plandarstellung,...) Möglichkeiten und Ideen zur Gestaltung zu geben. Die

Wiedergabe eines Beispiels beinhaltet keine Aussagen zur fachlichen Qualität, Bearbeitungs-

tiefe oder zur Vollständigkeit der Inhalte.

Legende für den jeweiligen Ausschnitt aus der TK 25 auf dem Stammdatenblatt:

Anfang und Ende der überplanten Gewässerstrecke des Original-

Gewässerentwicklungsplans

Lage der aufgeführten Planauszüge


	Bookmarks
	Unbenannt


